12
- 9 -


BMJ
Berlin, den
April 2005

II B 2 - 
Hausruf:
92 37


(\\bmj4\ablage\abt_z\g4441\noack-ch\II B 2\Block-Weinert\BAG_Bericht_aus_Berlin_neu.doc)

Referat:
II B 2

Referatsleiterin:
MRn Tolzmann

Referentin:
RRn Block-Weinert

Betr.:
Bundesarbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lehrerinnen und Lehrer im Justizvollzug e. V. vom 1. bis 4. Mai 2005 in Grünberg/Hessen;



hier:
Bericht aus Berlin




Vortrag am 2.Mai 2005 in Grünberg: „Bericht aus Berlin“
1.
Aktueller Stand der Gesetzentwürfe


a)
Untersuchungshaftvollzugsgesetz


b)
Jugendstrafvollzugsgesetz

2.
Aktuelle Entwicklungen der Normsetzung im europäischen Kontext


a)
Normen des Europarates


b)
Europäische Union




1. Aktueller Stand der Gesetzentwürfe des BMJ

a)  Entwurf des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes





Vorschriften zur Ausgestaltung und Durchführung der Untersuchungshaft finden sich bislang in wenigen Einzelbestimmungen – in der Strafprozessordnung, im Strafvollzugsgesetz und im Jugendgerichtsgesetz. Dieser Rechtszustand wurde und wird größtenteils als unbefriedigend empfunden und vor allem der kriminalpolitischen Bedeutung der Untersuchungshaft nicht gerecht. Im April 1999 hatte das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Untersuchungshaft beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet. Der Entwurf ist im Bundesrat gescheitert. Im Herbst vergangenen Jahres hat das Bundesjustizministerium den Ländern sowie den Verbänden eine überarbeitete Fassung des Entwurfs zur Stellungnahme zugeleitet. 





Dieser Entwurf basiert in Struktur und Inhalt auf dem Entwurf von 1999. Eine Reihe von Änderungsvorschlägen der Länder insbesondere zur praktischen Ausgestaltung des Vollzuges haben in dem neuen Entwurf Berücksichtigung gefunden. Auch der Kritik der Wissenschaft an dem Entwurf aus dem Jahre 1999 wurde dadurch begegnet, dass die die Vollzugsbedingungen seit über 100 Jahren prägenden Regelungen des § 119 Abs. 1 bis 4 StPO inhalts- und zum Teil auch wortgleich übernommen und an hervorgehobener Stelle in dem Entwurf eingearbeitet wurden.





Derzeit werden die zu dem Entwurf eingegangenen zahlreichen Stellungnahmen ausgewertet. Mit einer erneuten Kabinettvorlage ist nicht vor Herbst 2005 zu rechnen. Die wesentlichen Kernpunkte des Entwurfs sind:





-
Die Neuverteilung der Zuständigkeiten: Die Allgemein als wenig praktikabel erachtete alleinige Zuständigkeit des Gerichts für die Haftgestaltung wird in dem Entwurf durch eine sachgerechtere Aufteilung der Kompetenzen zwischen Gericht und Anstalt ersetzt. Das Gericht ist regelmäßig nur noch für Maßnahmen zuständig, bei denen der Verfahrenssicherung besondere Bedeutung zukommt. Auch kann die Zuständigkeit mit Zustimmung der betroffenen Behörde auf die Staatsanwaltschaft oder die Anstalt übertragen werden. Im Übrigen gilt die Zuständigkeit der Anstalt. Die hierdurch bewirkte Vereinfachung und Beschleunigung des Entscheidungsprozesses liegt sowohl im Interesse des Gefangenen als auch im Interesse der beteiligten Justizbehörden.





-
Neuregelung der Rechtsbehelfe: Der bislang gespaltene Rechtsweg wird zusammen geführt und dadurch transparenter und effizienter. Bei Beschwerden gegen Maßnahmen der Anstalt oder gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft, die den Vollzug der U-Haft betreffen, können die Gefangenen künftig nicht mehr das Oberlandesgericht, sondern den Haftrichter bzw. die Haftrichterin anrufen, da diese mit dem Einzelfall in der Regel besser vertraut sind. Auch der Anstalt steht ein eigenes Anfechtungsrecht gegen gerichtliche und staatsanwaltschaftliche Entscheidungen zu.





-
Ausbau vollzuglicher Angebote: Die Untersuchungshaft soll möglichst sinnvoll gestaltet, subkulturellen Entwicklungen soll entgegen getreten werden. Der Entwurf enthält Regelungen zu Arbeits-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten auf freiwilliger Basis sowie zu einer besseren Zusammenarbeit der mit dem Vollzug der Untersuchungshaft betrauten Stellen sowie mit externen Einrichtungen.





-
Einbeziehung junger Gefangener: Der Gesetzentwurf bezieht auch junge Gefangene ein. Um den Besonderheiten und alterstypischen Erfordernissen dieser Klientel Rechnung zu tragen, werden Sonderregelungen getroffen. Hervorzuheben ist hierbei insbesondere das Angebot altersgemäßer Beschäftigungs-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie sonstiger entwicklungsfördernder Hilfestellungen.




b)
Entwurf des Jugendstrafvollzugsgesetzes





Auch dieser Gesetzentwurf hat bereits einen langen Weg hinter sich. Bereits im Jahre 1976 wurde eine Jugendstrafvollzugskommission eingesetzt, deren Abschlussbericht die Grundlage für die ersten Arbeitsentwürfe für dieses Gesetz bildete. Obgleich dieses Gesetzgebungsprojekt weiter fortgeschritten ist als dasjenige im Bereich des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes – im November 2004 fand eine Bund-Länder-Besprechung statt, die Stellungnahmen der Länder und Verbände wurden ausgewertet, auch eine erneute Ressortabstimmung ist bereits erfolgt – so ist dieser Gesetzentwurf noch nicht im Kabinett. Jedoch ist in Kürze mit dem Abschluss der Arbeiten zu rechnen.



2.
Aktuelle Entwicklungen der Normsetzung im europäischen Kontext




Wie in anderen Rechtsgebieten, so gewinnt auch im Strafvollzugsrecht die europäische Normgebung ständig an Bedeutung. 




Die wichtigsten internationalen Rechtsquellen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Strafvollzuges sind die Menschenrechtskonvention von 1950, die europäischen Strafvollzugsgrundsätze von 1987 und die europäische Konvention zur Verhütung der Folter auch aus dem Jahr 1987.




Die Menschenrechtskonvention – genauer gesagt die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 ‑ ist durch Zustimmungsgesetz 1952 innerstaatliches Recht geworden. Die Regelungen der Menschenrechtskonvention gehen nicht über die Gewährleistungen des Grundgesetzes und des Strafvollzugsgesetzes hinaus. Jedoch können danach Untersuchungs- und Strafgefangene nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anrufen.




a)
Normen des Europarates





Eine wesentliche weitere Rechtsquelle stellen die 1987 vom Ministerkomitee des Europarats beschlossenen europäischen Strafvollzugsgrundsätze, die European Prison Rules, dar. Bei diesen handelt es sich um eine überarbeitete Fassung der europäischen Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefangenen aus dem Jahre 1973. Diese wiederum gehen auf Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung der Gefangenen aus dem Jahre 1957 zurück.





Ihrer Rechtsnatur nach sind die europäischen Strafvollzugsgrundsätze Empfehlungen zur Ausgestaltung des Vollzuges. Als solche können sie zwar keine subjektiven Rechte und Pflichten der Gefangenen begründen, jedoch auf die innerstaatliche Gesetzgebung einwirken – mit dem Ziel, bestimmte Mindeststandards in der Ausstattung oder Handhabung in den einzelnen Mitgliedstaaten durchzusetzen.





Diese Strafvollzugsgrundsätze lagen bisher auf der Linie des Grundgesetzes und des Strafvollzugsgesetzes, ließen sich aber aufgrund ihrer Allgemeinheit und ihres Empfehlungscharakters nicht mit den deutschen Rechtsquellen vergleichen.

                                     Die europäischen Strafvollzugsgrundsätze sind nunmehr überarbeitet worden. Der Entwurf beinhaltet teilweise sehr präzise und über die Vorgaben des Strafvollzugsgesetzes hinausgehende Vorschriften. Diese überarbeitete Fassung wurde erstmals auf der Conference of Directors of Prison Administration (CDPA), die vom 25. bis 27. November 2004 in Rom stattfand, vorgestellt. Aufgrund der Vielzahl der Themen kam im Rahmen dieser Veranstaltung jedoch keine ausführliche Diskussion über das Thema zustande. Die überarbeitete Fassung der European Prison Rules sollte bereits im März 2005 auf der 54. Vollsitzung des Strafrechtslenkungsausschusses, des European Comitees on Crime Problems – CDPC –, verabschiedet werden. Auf Initiative des Bundesjustizministeriums wurde diese Verabschiedung jedoch vertagt. Zum einen war der Zeitraum von der Übersendung der Änderungsvorschläge bis zur Verabschiedung zu knapp bemessen, um die Landesjustizverwaltungen beteiligen zu können, zum anderen hatte eine erste Durchsicht des Papiers ergeben, dass der Entwurf zahlreiche Änderungen vorsieht, die in Deutschland nicht umsetzbar sind. So wurde nunmehr auf Vorschlag Deutschlands beschlossen, dass die Mitgliedsstaaten bis Ende April 2005 Gelegenheit erhalten, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben und sie an der Sitzung des Büros des CDPC vom 14. – 17. Juni in Straßburg, auf der die Endfassung verabschiedet werden soll, teilnehmen können. Die LJVen sind auf der 101. Tagung des Strafvollzugsausschusses von der Sachlage unterrichtet und zur Abgabe einer eigenen Stellungnahme aufgefordert worden.





Beispielsweise begegnen folgende Empfehlungen des Entwurfs Bedenken: 





-
Der Adressatenkreis der Empfehlungen umfasst nunmehr „alle Personen, denen aufgrund einer Verurteilung durch eine rechtliche Institution die Freiheit entzogen ist und (auch) außerhalb eines Gefängnisses untergebracht sind“. In Abweichung von den o. g. europäischen Strafvollzugsgrundsätzen soll die Regelung nunmehr auch für den Maßregelvollzug in psychiatrischen Krankenhäusern und für Personen, die sich vorübergehend in Polizeigewahrsam befinden, gelten.





Die Ausweitung des Adressatenkreises wird aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland nicht für sinnvoll gehalten. 




-
Die Anforderungen an die Anstaltsverpflegung einschließlich der Mindestkalorienzahl und der Proteinanteile sollen gesetzlich festgelegt werden. 




Eine solche Detailregelung gehört nicht in ein Gesetz als einer ab-strakt generellen Regelung. Es ist sinnvoller, den Grundsatz der ausreichenden und ausgewogenen Ernährung gesetzlich zu normieren und festzulegen, wer für dessen Einhaltung die Verantwortung trägt. 




-
Alle Gefangenen sollen sich mindestens acht Stunden pro Tag außerhalb ihrer Zellen aufhalten können. 





Unter Beachtung der Trennungsgrundsätze und aufgrund der hohen Arbeitslosenquote unter den Gefangenen sowie des knappen Personalbestandes und der baulichen Gegebenheiten in vielen Justizvollzugsanstalten ist diese Regelung in der Praxis nicht umsetzbar und auch aus Sicherheitsgründen abzulehnen. 





-
Gefangene dürfen niemals zweimal wegen ein und derselben Verfehlung bestraft werden. Daher darf eine Verfehlung, die bereits Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist, nicht durch ein internes Disziplinarverfahren geahndet werden. 





Disziplinar- und Strafverfahren verfolgen unterschiedliche Ziele. Auch ist es der Vollzugsbehörde nicht zuzumuten, zunächst monatelang den Ausgang des Ermittlungsverfahrens abzuwarten, um im Falle einer Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens sodann ein Disziplinarverfahren einzuleiten. 

. 




-
Es soll nicht erlaubt sein, auf einen Gefangenen allein aufgrund der Tatsache, dass er flieht, zu schießen. Zu der Tatsache der Flucht müssten weitere Umstände hinzu kommen, aus denen der Schluss gezogen werden könne, dass der fliehende Gefangene eine unmittelbare Bedrohung für das Leben einer anderen Person bedeute oder dass er mit keinen anderen Mitteln aufgehalten werden könne





Diese Ausführungen sind praxisfern, da die Bediensteten, die mit der Außensicherung einer Anstalt beauftragt sind, regelmäßig keine Kenntnis über die Identität des vor ihren Augen die Anstaltsmauer überwindenden Gefangenen haben. 





-
Gefangene sollen in den Fällen, in denen Anträge abgelehnt oder eine Beschwerde zurückgewiesen wird, eine schriftliche Begründung erhalten.





Diese Verfahrensweise wird nicht für erforderlich gehalten und führt zu einer unnötigen Bürokratisierung.





Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass vor Verabschiedung dieser Empfehlungen ein erhöhter Diskussionsbedarf besteht. Auf Anregung Deutschlands wird im Juni in Straßburg eine mehrtägige Veranstaltung stattfinden, auf der eine mündliche Diskussion dieser Vorschläge erfolgen wird.





Das Thema bildete auch einen Gegenstand auf der 26. Konferenz der Europäischen Justizminister in Helsinki vom 7. bis 8. April 2005. Die dort verabschiedete Resolution Nr. 4 beschäftigt sich mit der Überarbeitung der europäischen Strafvollzugsgrundsätze und der Möglichkeit der Schaffung einer europäischen Gefängnischarta. Danach unterstützen die Europäischen Justizminister den Europäischen Strafrechtslenkungsausschuss (CDPC) in seinem Bemühen, die europäischen Strafvollzugsgrundsätze möglichst schnell zu überarbeiten. Des weiteren befürworten die Europäischen Justizminister – nach Überarbeitung der Strafvollzugsgrundsätze – eine Prüfung der Durchführbarkeit und des möglichen Mehrwertes der Schaffung einer europäischen Gefängnischarta.





Des weiteren unterstützen die Europäischen Justizminister den CDPC in seinem Bemühen um Schaffung ergänzender Regelungen, die zum einen eine regelmäßige Überarbeitung der relevanten Vorschriften sicher stellen und Möglichkeiten zur Festschreibung eines übereinstimmenden Standards in den Gefängnissystemen der Mitgliedsländer gewährleisten. Schließlich richten die Europäischen Justizminister in ihrer Resolution den Wunsch an das Ministerkomitee des Europarates, die überarbeiteten europäischen Strafvollzugsgrundsätze möglichst schnell nach Verabschiedung durch den CDPC zu billigen und sich - nach Prüfung der Möglichkeiten durch den CDPC - mit der Erarbeitung einer europäischen Gefängnischarta zu beschäftigen. 





Diese Resolution zeigt, dass es den Europäischen Justizministern ein wichtiges Anliegen ist, in Europa vergleichbare und rechtsstaatlich fundierte Grundlagen im Strafvollzug zu schaffen. 




b)
Europäische Union





Das europäische Engagement im Bereich des Strafvollzuges wird jedoch nicht nur durch die Tätigkeit des Europarates und seiner Ausschüsse – des Strafrechtslenkungsausschusses (CDPC) sowie des Unterausschusses für vollzugliche Zusammenarbeit (PC-CP) - deutlich, vielmehr befasst sich auch die Europäische Union zunehmend mit dem Thema Strafvollzug. Im Gegensatz zum Europarat ist die Europäische Union eine supranationale Organisation mit der Kompetenz, bindendes Recht für die Mitgliedstaaten zu setzen.

                                     Im April 2004 gab das Europäische Parlament eine Empfehlung an den Rat zu den Rechten der Häftlinge in der Europäischen Union. Das Europäische Parlament hat bereits wiederholt den Rat und die Kommission aufgefordert, die Untersuchung der Haftbedingungen und der Vollzugsanstalten in der Europäischen Union zu beschleunigen, damit ein Rahmenbeschluss über die Rechte von Häftlingen und gemeinsame Mindestnormen zur Gewährleistung solcher Rechte angenommen werden kann. So heißt es in einer Entschließung des Europäischen Parlaments bereits im September 2003: „Das Europäische Parlament ist generell der Auffassung, dass es in einem europäischen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts angebracht ist, die europäischen Kapazitäten auch zu mobilisieren, um die Funktionsweise der Polizei und des Gefängnissystems zu verbessern, beispielsweise... indem ein Rahmenbeschluss über Mindeststandards in Bezug auf die Rechte von Häftlingen in der Europäischen Union ausgearbeitet wird“. Nunmehr richtet das Europäische Parlament konkret folgende Empfehlungen an den Rat: „Seine Maßnahmen im Zusammenhang mit Häftlingen fortzusetzen, insbesondere, indem er zu einem gemeinsamen Standpunkt mit den Mitgliedsstaaten und den Beitrittsstaaten der Europäischen Union gelangt, und indem er im Europarat eine Überarbeitung der Vorschriften auf dem Gebiet des Strafvollzuges gewährleistet, die auf der Grundlage der vom CPT und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgearbeiteten Grundsätze stärker auf ein höheres Niveau ausgerichtet ist“. 





Des weiteren empfiehlt das Europäische Parlament dem Rat die Ausarbeitung einer Charta auf dem Gebiet des europäischen Strafvollzuges. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments ist darauf hinzuwirken, dass eine solche Charta präzise und bindende Regeln für die Mitgliedstaaten beinhaltet. Zu den einzelnen Bereichen, die die Europäische Union geregelt haben möchte, gehört z. B. auch ein besonderer Schutz von Minderjährigen, ein Schutz von Frauen, ein besonderer Schutz von Schwangeren und Müttern von Kleinkindern. Das Europäische Parlament empfiehlt des Weiteren dem Rat „zu erklären, dass die Europäische Union, wenn ein solches Unterfangen nicht innerhalb kurzer Zeit zum Erfolg führt, oder wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, eine Charta der Rechte der Personen, denen die Freiheit entzogen wurde, ausarbeiten wird, die für die Mitgliedstaaten bindend ist und vor dem Gerichtshof geltend gemacht werden kann“. Des weiteren empfiehlt das Europäische Parlament die Einführung eines Systems regelmäßiger Besuche in Haftanstalten durch unabhängige internationale Gremien.





Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch die Empfehlung an den Rat „die Mitgliedstaaten aufzufordern, angemessene Mittel für die Umstrukturierung und die Modernisierung der Haftanstalten vorzusehen, sowie der Polizei und dem Strafvollzugspersonal eine Schulung über die Rechte der Häftlinge und den Umgang mit psychisch gestörten Häftlingen zu gewähren und eine gesonderte Haushaltslinie auf EU-Ebene einzusetzen, um diese Projekte zu fördern“.





Bereits diese Auswahl zeigt deutlich das Engagement des Europäischen Parlamentes auf dem Gebiet des Strafvollzugs. Um hier wirklich für die Mitgliedsstaaten verbindliche Vorgaben treffen zu können, wäre die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich Strafvollzug erforderlich.





Ein Blick in den Vertrag über eine Verfassung für Europa, der am 29. Oktober vergangenen Jahres in Rom unterzeichnet wurde, macht deutlich, dass auch hier der Vollzug bereits Erwähnung gefunden hat. So findet sich in Teil III Abschnitt 4 zur justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen in Artikel III 270 die folgende Passage: „Durch europäisches Gesetz oder Rahmengesetz werden Maßnahmen festgelegt, um die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden oder entsprechenden Behörden der Mitgliedsstaaten im Rahmen der Strafverfolgung sowie des Vollzuges und der Vollstreckung von Entscheidungen zu erleichtern“. 

